
Glossen zum Freiburgischen Schulgesetz

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Volksschulblatt

Band (Jahr): 5 (1858)

Heft 18

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-252171

PDF erstellt am: 30.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-252171


— 250 —

Glossen zum Freiburgischen Schulgesetz. *)
(Bon der Freiburgergränzc.Z

Die Klage der freiburgischen Lehrer über retrograde Gesetzgebung

im Schulwesen ist doch nicht so gegründet, als es den Anschein haben

möchte. Wenn auch die Veränderungen an sich kein Lob verdienen, so

darf mau nicht vergessen, daß dem Lehrer denn doch für seinen Fleiß ein

schöner Spielraum gelasse» ist, um das Maximum zu verdienen. Die

Forderung dazu ist sehr beschränkt, denn ^ der Kinder über neun Jahren
lesen und schreiben lehren, das ist doch wahrlich sehr wenig, um de»

Gehalt von 600 Fr. zu verdienen. Verdient eine solche Vorschrift ihre

bloß negative Würdigung, man muß sie nehmen, wie sie ist und das

Gebotene wohl benutzen. Unsere Behörden im Bernbiet sind leider nicht

so weit gekommen, den Fleiß zu würdigen wie Freiburg, anzuspornen zu

reger Schulthätigkeit, wie Hrn. Charles. Hier versteht man wackere Bürden

aufzulegen, Lehrer und Behörden zu Hetzen selbst gegen einander,

und dieß heißt daun regiert nach nenen Grundsätzen und Methoden. Ja,
wenn's mit Vorschriften ganzer Stöße gemacht wäre, dann stünde Bern

sich herrlich im Klee, so aber fehlt's gewaltig und wir beneiden unsere

Behörden gar nicht um die im Schulwesen erokerten Loorbeeren. Wir
aber gestehen es offen und frei, daß die Idee des Hrn. Charles von

Freiburg, den angestrengtesten Fleiß in der Schule zu ehren mit der

schönen Besoldung, die bernischen Ideen weit übertrifft an wirklicher Größe.

Wie mancher bernésche Lehrer leistet seit vielen Jahren viel mehr, als in

Freiburg jetzt noch gefordert wird, und er hat keine Aussicht auf gesetzliche

Erhöhung feiner Besoldung. Mit 3—400 Fr. kann der fleißigste

Lehrer im Bernbict mit 100 und mehr Schülern sich zu Tod arbeiten.

Kein Rapport und keine Tabelle sagt, cr arbeite sich zu Tode und keine

Behörde gestattet seinem Fleiße bessere Besoldung oder befiehlt, sie ihm

zu geben. Darum, wer Steine aufhebt, um sie nach Freiburg zu werfen,

der sorge vorerst, daß bernische Ideen über Anerkennung des Lehrerfleißes

den freiburgischen gleich kommen. Man sagt freilich, es seien in
Freiburg die Jesuiten wieder unter anderm Name» eingezogen und hätten

wieder großen Einfluß gewonnen; aber was hauset denn im Bernbiet so

verderblich, daß man nicht wagt weiter vorzugehen als mit Bürden für

*) Man wolle die Bitterkeit, von der sich der Hr. Einsender nicht immer frei halten

kann, durch das Gedrückte seiner Lage entschuldigen. Diese Stimmung ist die eines

großen Theils dcr beimischen Lehrerschaft. Die Redaktion.
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tic Lehrer? Stöße Papiere, Befehle, Cirkulare, Cigarren, Millionen mit
Geldmangel, Wahlfieber, Lehrermangel und Lehrernotb, Lahmes und

Blindes die Hülle und Fülle; in diesem bunten Wirrwar weiß kein Mensch

Rath, was eigentlich m thuu sei, man tappet im Finftern, sucht Licht

und kann nickt findcn, will obenanö jauchzen und bleibt auf halbem

Wege gau; schachmatt und radikal liegen, damit alle Welt einst wisse,

was liegen heißt uns einst in Liedern preise, wie man im Bernbict das

Liegen verstehe. Wer aber will's verargen, wenn dieses Fieber erblich

wird und die Niedern Regionen ansteckt, oder so ansmunterndes Beispiel
auch zum Liegen verführt. Cin altes Sprichwort könnte sich auch hier

bewahren: Beispiel wirkt mehr als Predigt.

Schul-Chronik.
Bern. Ter „Bern. Patriot" weist in seinem Programm für die

neuen Landesbehörden mit höchstem Recbt auf die Verbesserung der
ökonomischen Lage der Schullehrcr hin und sagt: Wenn die Volksbildung

gedeihen soll, so muß man den Lehrer so stellen, daß er cristiren kann; nur
so werden tüchtige Köpfe sich serner dem Lehrcrberufc widmen uud wird endlich

die betrübende Erscheinung aushören, daß viele Lehrer ihren Beruf
verlassen, mn entweder nach Amerika auszuwandern oder zu andern Beschäftigungen

überzugehen.

— Amtsbezirk Seftigcn. (Mitgetheilt.) Anch hier wird die

Nothwendigkeit besserer Lehrerbildungen anerkannt. Wie bereits von andern

Gemeinden hiezu wcrkthätig Haud geboten wurde, so hat auch die Geineinde Sef-

ligen dieses löbliche Beispiel nachgeahmt und ihrem Oberlehrer über die ihm
bereits zuerkannte Besvldnngscrhöhnng im verflossenen Winter vier Klafter

Buchenholz frci znm Hausc gcticfert, während anderseits demselben Lchrer nach

Beendigung der dießjährigeu Sàlprûfungen durch freiwillige Beiträge der

in der Gemeinde angesessenen Hausväter als Zeichen besonderer Zufriedenheit
cin Geschenk von 100 Fr. überreicht ward. Zudem überließ ihm die

Burgergemeinde das für seinen Hanshalt benothigte Pslanzland. Es ist dieß cin

erfreuliches Zeichen, daß auch die Gemeinde Seftigen die Verdienste uud

Bestrebungen eines pflichteifrigen Zugcndbildners nach Kräften anzuerkennen und

aufzumuntern bemüht ist.

Solothurn. Jugendsest. lieber das Zugendfest in Grenchen sagt

der „Soloth. Landbotc": »Die Kinder werden im Ansang des Schuljahre»


	Glossen zum Freiburgischen Schulgesetz

